
                                                                                                                  

Veranstaltungsleiter/Veranstaltungsleiterin | Zuständigkeit 

Funktion / Bezeichnung 
Veranstaltungsleiter/Veranstaltungsleiterin 

(z.B. Referent, Gruppenleiter, Trainer, Betreuer) 

Aufgabe - nach Alarm - der Brandmeldeanlage (BMA) oder bei eigener Brandfeststellung 

 

1. Brandalarm auslösen 

-> sofern noch nicht erfolgt (Druckknopfmelder - betätigen) 

 

2. Räumen der Versammlungsstätte 

3. Besucher auffordern - sofort den Raum / Bereich / 
Geschoss über die gekennzeichneten Flucht- und 
Rettungswege zu verlassen  

-> zur Sammelstelle Marktplatz - Stadt Dülmen 

4. letzte Kontrolle des genutzten Bereiches !  

-> sofern noch möglich ! 

 
5. Menschen mit Behinderung in Sicherheit bringen 

-> unterstützen -> mitnehmen ! 

-> betreuen 

 

6. Hinweise:  

-> Aufzug im Brandfall nicht benutzen 

-> Türen schließen 

-> Entstehungsbrand mit Feuerlöscher bekämpfen - wenn 
möglich 

 

7. Innerhalb der Betriebszeiten (Mo bis Do, 7:00 bis 20:00 Uhr 
und Fr, 7:00 bis 18:30 Uhr) Kontakt mit 
Räumungsbeauftragten an Sammelstelle aufnehmen!  

Außerhalb der Betriebszeiten ist dies nicht möglich und daher 
auch nicht erforderlich!   

 


